
Vorlage Nr. 13/2025 
zu TOP 06 

der Sitzung am 26.03.2025 

 
Radweg Güglingen - Pfaffenhofen 
hier: Neubau Teilabschnitt 

 
Der Radweg zwischen Güglingen und Pfaffenhofen, entlang der Zaber, wird gut genutzt. Der 

Abschnitt zwischen dem TC blau-weiß und dem Beginn der Bebauung in Pfaffenhofen ist bisher 

aber nur rudimentär ausgebaut und der Zustand des Weges wird von den Nutzern immer wieder 

bemängelt.   

 

Im Wegbereich sind keine Schutzgebiete ausgewiesen, sodass die Verbreiterung des Weges auf 

die Rad- und Fußwegnorm von 2,50 m möglich ist.  

 

Gemeinsam mit Güglingen soll dieser Wegabschnitt nun mit Fördermitteln des Landes nach der 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetz) daher neu gebaut werden.  

 

Die Herstellungskosten belaufen sich laut Berechnungen des Ing. Büro Ippich auf knapp 60.000 

€. Die Förderung deckt davon 50 % ab (30.000 €) ab. Von den restlichen 30.000 € werden Stand 

heute noch 30 % vom Landkreis übernommen, da der Weg als Maßnahme zum 

Radverkehrskonzept des Landkreises Heilbronn gehört. Die restlichen Kosten werden dann 

zwischen Pfaffenhofen und Güglingen 50:50 aufgeteilt.  

 

Der Gemeinderat wird gebeten, den Entwurfsplanungen des Ing. Büro Ippich zur Kenntnis zu 

nehmen. Die Antragstellung und der Ausbau erfolgen durch die Stadt Güglingen. 

 

Im Haushalt der Gemeinde Pfaffenhofen sind für das Jahr 2025 für den Bau des Radwegs anteilig 

Mittel eingeplant. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Neubau des beschriebenen Teilstücks des Radweges zwischen Güglingen und 

Pfaffenhofen wird nach Förderzusage durch das RP Stuttgart vom Ing. Büro Ippich 

ausgeschrieben.  

 

2. Die Verwaltung der Stadt Güglingen wird ermächtigt, den Auftrag für den Bau des 

Radweges zu vergeben, sofern der Kostenrahmen eingehalten ist. 

 
3. Die Gemeinde Pfaffenhofen erklärt sich gegenüber der Stadt Güglingen zur hälftigen 

Übernahme der Kosten bereit entsprechend dieser Vorlage soweit die entsprechenden 

Fördermittel eingehen. 

 
4. Die Vorlage wird Bestandteil des Protokolls. 

 


